
Änderungsantrag Nr.
TE012 

Beantragt von
Yuri 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §2 (5) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt im Abschnitt A der Satzung im Abschnitt 5 die Zahl 
40 durch die Zahl 35 zu ersetzen sowie ", 5% erhält der 
Bundesverband" durch "für sich sowie zusätzlich 5%" zu ersetzen. 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband aufzuteilen. 
40% des Beitrags erhält der Bundesverband, 5% erhält der 
Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die 
Europäische Piratenpartei.

Neue Fassung: 

Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband aufzuteilen. 
35% des Beitrags erhält der Bundesverband für sich sowie zusätzlich 
5% zur Weitergabe an die PP-International bzw. die Europäische 
Piratenpartei.

Die 5% fuer PPI sollen vom Anteil des Bundes abgehen. Die Aenderung 
tritt ab dem naechsten Geschaeftsjahr in Kraft. 

Momentan ist die Formulierung zumindest missverständlich - sollte der 
Beitrag extra zu den 40% hinzukommen, wird sogar mehr verteilt, als 
es gibt, da in den nächsten Abschnitten weitere 60% verteilt werden. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Streichung der Beitrags an PP-Int 
Antragsfabrik/Aufteilung_des_Mitgliedsbeitrags_durch_die_einziehe
nde_Gliederung 
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